
 

 

 

Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung 20.08.2020 

BzBm BL 1 Telefon: 2096 

Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 1. September 2020 

1 Gegenstand der Vorlage 

Titel: Bekenntnis zum Modell Mehrgenerationenhaus "Kiezoase Schöneberg" in der Karl-

Schrader-Straße 7 - 8, 10781 Berlin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses 

 

2 Berichterstatter_in 

Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt folgende Standpunkte: 

1. Das Bezirksamt bekennt sich weiterhin zum Mehrgenerationenhaus "Kiezoase  

 Schöneberg", Träger: Pestalozzi-Fröbel-Haus. 

2. Das Bezirksamt unterstützt das Vorhaben der "Kiezoase", sich um eine  

 weiterführende Förderung zu bewerben, ausdrücklich. 

3. Es beabsichtigt darüber hinaus, das Mehrgenerationenhaus weiterhin in seine  

 künftigen kommunalen Planungen aufzunehmen. 

4 Begründung 

Der demografische Wandel in Deutschland betrifft alle Regionen, so auch den Bezirk 

Tempelhof-Schöneberg. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend startete am 01.01.2017 

das Bundesprogramm zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern in Deutschland. Seit 

diesem Zeitpunkt erhält die "Kiezoase" die Förderung; der Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

unterstützt das Vorhaben ausdrücklich.  

Die Bundesregierung will darauf einwirken, dass die demografische Entwicklung mit 

positiven Wirkungen auf Wohlstand und Lebensqualität für alle Menschen einhergeht. 



2 

 

Um neue soziale Gemeinschaften und ein altersgerechtes Wohnumfeld zu schaffen, 

bietet das Mehrgenerationenhaus mit seinem ehrenamtlichen Engagement optimale 

Gegebenheiten für unterstützungsbedürftige Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte. 

Das Mehrgenerationenhaus fördert nach Ansicht des Bezirksamtes den sozialen und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Generationen und trägt zur 

Lebensqualität der Menschen in ihrer Nachbarschaft bei. 

Daher wird das Mehrgenerationenhaus auch weiterhin in die künftigen Planungen der 

Sozialraumentwicklung einfließen. 

5 Rechtsgrundlage 

§ 36 (2) BezVG 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Keine 

7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Keine 

8 Unterrichtung BVV 

Nein  

9 Mitzeichnung 

Bezirksstadtrat Herr Matthias Steuckardt 

Bezirksstadtrat Herr Oliver Schworck 

 

Schöttler  

Bezirksbürgermeisterin  


